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Amtliche Bekanntmachungen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
Nr. 6/2026 

(15. April 2026) 
 
 
 

Bekanntmachung für die Wahlen zum Senat, zu den Örtlichen Senaten, zu den Örtlichen 
Hochschulräten und zum DHBW CAS-Rat 

 
Bekanntmachung der Einsichtnahme in die Wählerverzeichnisse 

über das Online-Wahlsystem 
 

vom 15. April 2026 
 

Es sind Neuwahlen bzw. Nachwahlen durchzuführen wegen des Ablaufs der Amtszeit der Studie-

renden sowie wegen der Erforderlichkeit der Nachwahl einzelner Mitgliedergruppen und Wähler-

gruppen im Senat, in den Örtlichen Senaten sowie in den Örtlichen Hochschulräten.  

Die Wahlen erfolgen online-basiert in freier, gleicher und geheimer Wahl. 

 
I. Zeitpunkt und Durchführung der Wahl 

1. Abstimmungszeitraum: 

Mittwoch, 01. Juli 2026, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 07. Juli 2026, 12:00 Uhr. 

2. Es kann ausschließlich online gewählt werden. Die Präsidentin hat im Einvernehmen mit der 

zentralen Wahlleitung beschlossen, dass die internetbasierte elektronische Wahl ohne zusätzli-

che Möglichkeit der Briefwahl durchgeführt wird. Die Wahlberechtigten geben ihre  Stimme in der 

Weise ab, dass sie für die betreffende Wahl jeweils den dazugehörigen elektronischen Stimm-

zettel persönlich und unbeobachtet kennzeichnen. 

3. Die Wahlberechtigung kann durch die Einsicht in das Wählerverzeichnis geprüft werden sowie 

durch die erforderliche Anmeldung im Wahlsystem. 
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II. Wahlgrundsätze 

1. Mehrheitswahl 

Die Wahl erfolgt nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl mit Bindung an die zur Wahl stehenden 

Kandidat*innen. Es kann je Kandidat*in nur eine Stimme abgegeben werden (keine Stimmenhäu-

fung). Für die einzelnen zu wählenden Gremien gilt: 

 

1.1 Zentraler Senat 

Die*der Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Mitglieder ihrer*seiner Wählergruppe zu wählen 

sind (Gesamtstimmenzahl).  

Dies sind in der Gruppe der Studierenden sechs Mitglieder. 

In der Gruppe der Hochschullehrer*innen sind im Rahmen der Nachwahl an folgenden Studien-

akademien der DHBW die folgenden Wahlen durchzuführen: 

 DHBW Ravensburg: ein*e Hochschullehrer*in  

 DHBW Mosbach: ein*e Hochschullehrer*in 

 

 
1.2 Örtliche Senate 

Die*der Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Mitglieder ihrer*seiner Wählergruppe zu wählen 

sind (Gesamtstimmenzahl). 

 
Dem Örtlichen Senat gehören als Wahlmitglieder die gewählten Vertreter*innen der Mitgliedergrup-

pen nach §§ 77 Absatz 3 Nummer 12, 27c Absatz 2 Nummer 2 LHG i.V.m. § 10 Absatz 1 Satz 2 

Nummern 1, 2, 3 und 5 LHG an. 

In der Gruppe der Hochschullehrer variiert die Mitgliederzahl je nach Anzahl an Studienbereichen. 

Die genaue Anzahl ergibt sich jeweils aus §§ 77 Absatz 3 Nummer 12, 27 c Absatz 2 Nummer 2 a), 

Absatz 3 Satz 2 LHG i.V.m. § 3 Absatz 1 [ÖS] DHBW GremienWahlO. In der Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter*innen entspricht die Gesamtzahl der Sitze der Anzahl an Studienbereichen der Studien-

akademie. In der Gruppe der  Akademischen Mitarbeiter*innen und in der Gruppe der Studieren-
den ist jeweils ein Mitglied je  Studienbereich der Studienakademie vertreten. 

 

In der Gruppe der Studierenden (diese Wahl betrifft alle Studienakademien der DHBW) ist jeweils 
ein Mitglied je Studienbereich zu wählen. 
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In der Gruppe der Akademischen Mitarbeiter*innen sind im Rahmen der Nachwahl an folgenden 

Studienakademien der DHBW die folgenden Wahlen durchzuführen: 

 DHBW Mosbach: ein*e Akademische*r Mitarbeiter*in des Studienbereichs Technik 

 DHBW Stuttgart: ein*e Akademische*r Mitarbeiter*in des Studienbereichs Sozialwesen 

In der Gruppe der Hochschullehrer*innen sind im Rahmen der Nachwahl an folgenden Studien-

akademien der DHBW die folgenden Wahlen durchzuführen: 

 DHBW Karlsruhe: ein*e Hochschullehrer*in des Studienbereichs Technik 

 

 

1.3 Örtliche Hochschulräte 

Die*der wahlberechtigte Studierende hat so viele Stimmen, wie Mitglieder ihrer*seiner Wählergruppe 

zu wählen sind (Gesamtstimmenzahl). 

In der Gruppe der Studierenden (diese Wahl betrifft alle Studienakademien der DHBW) ist jeweils 
ein Mitglied je Studienbereich zu wählen. 

 
 
 

2. Amtszeit in den zentralen und örtlichen Gremien 

Die Amtszeit der Gruppen der Hochschullehrer*innen, Akademischen und sonstigen Mitarbeiter*in-

nen beträgt aufgrund des 5. Hochschulrechtsänderungsgesetzes und der in diesem Zusammenhang 

eintretenden Änderungen der Gremien zum 01.10.2027, abweichend von den bisherigen gesetzli-

chen Regelungen, ein Jahr und dauert bis zum 30.09.2027, vgl. Übergangsvorschriften des § 77 

Absatz 3 LHG. Die Amtszeit der studentischen Vertreter*innen beträgt ein Jahr und dauert bis zum 

30.09.2027. 

Die Amtszeit beginnt jeweils am 1. Oktober 2026. 
 
Beginnt die Amtszeit erst zu einem späteren Zeitpunkt, so verkürzt sie sich entsprechend. 

 

Die Amtszeit beginnt abweichend davon für die im Rahmen der Nachwahlen gewählten Vertreter*in-

nen der Hochschullehrer*innen, sonstigen und Akademischen Mitarbeiter*innen am Tag nach der Be-

kanntmachung des Wahlergebnisses in den „Amtlichen Bekanntmachungen der Dualen Hochschule 

Baden-Württemberg". Voraussichtlich wird diese Amtliche Bekanntmachung am Donnerstag, 

09.07.2026 erfolgen. 
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III. Wahlberechtigung und Wählbarkeit 

1. Allgemeines zur Wahlberechtigung: 

 Es gilt der Stichtag der Wahlberechtigung (17. April 2026). 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. 

 Wählbar ist nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. 
 

2. Gruppe der Hochschullehrer*innen, Akademischen und sonstigen Mitarbeiter*innen 
nicht wahlberechtigt und nicht wählbar sind: 

 Hochschullehrer*innen, Akademische und sonstige Mitarbeiter*innen, die für die Dauer von 
mehr als sechs Monaten beurlaubt sind oder mit bis zu sechs Monaten befristet beschäftigt 
sind. 

 Angehörige der Hochschule, z.B. Alumni. 

 Nicht wählbar (passives Wahlrecht) sind Hochschullehrer*innen, Akademische und sonstige 
Mitarbeiter*innen, deren Arbeitszeit weniger als 50 % der regelmäßigen Arbeitszeit umfasst. 

Nicht wahlberechtigt (aktives Wahlrecht) sind Hochschullehrer*innen, Akademische und 

sonstige Mitarbeiter*innen, deren Arbeitszeit weniger als 25 % der regelmäßigen Arbeitszeit 

umfasst. 

Wer zwischen einem Umfang von 25 % bis 49,99 % der regelmäßigen Arbeitszeit tätig ist, 

besitzt das aktive, aber nicht das passive Wahlrecht. 

 Honorarprofessoren*innen, Gastprofessoren*innen, im Ruhestand befindliche Professo-

ren*innen sowie Ehrensenatoren*innen 

 Hochschullehrer*innen, die haupt- oder nebenamtliche Präsidiumsmitglieder sind, sind wahl-

berechtigt, aber nicht wählbar. 

 
3. Gruppe der Studierenden 
nicht wahlberechtigt und nicht wählbar sind: 

 Studierende im Kontaktstudium. 

 Beurlaubte Studierende. 

 Studierende, die nur während eines bestimmten Abschnitts ihres Studiums an der    
Hochschule studieren wollen und dazu befristet eingeschrieben sind. 

 Angehörige der Hochschule, z. B. Alumni. 

 Studierende, die zum Wahlstichtag (17. April 2026) bestandskräftig exmatrikuliert sind. 
 
 

IV.  Einsichtnahme in die Wählerverzeichnisse über das Online-Wahlsystem und in die DHBW 
Gremienwahlordnung 

1. Vom 08. Mai 9:00 Uhr bis 12. Mai 2026 15:30 Uhr kann das die Studienakademie, die Außenstelle, 

das DHBW CAS  oder das Präsidium betreffende Wählerverzeichnis online mithilfe des Online-
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Tools zur Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis unter folgendem Link eingesehen werden: 

https://www.dhbw.de/gremienwahlen-2026 
 
 

2. Das Gesamtwählerverzeichnis kann ebenfalls vom 08. Mai 9:00 Uhr bis 12. Mai 2026 15:30 
Uhr bei Nachweis eines berechtigten Interesses über die zentrale Wahlleitung eingesehen wer-

den. Bitte wenden Sie sich dazu an die zentrale Wahlleitung, die Kontaktdaten finden Sie unter 

Punkt VII. 1. 
 

3. Mitglieder der Hochschule können, wenn sie die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvoll-

ständig halten, deren Berichtigung oder Ergänzung während der Dauer der Möglichkeit der Ein-

sichtnahme in die Wählerverzeichnisse beantragen. Sie haben die erforderlichen Beweise bei-

zubringen, sofern die behaupteten Tatsachen nicht amtsbekannt oder offenkundig sind. Der An-

trag ist per E-Mail an die in dieser Bekanntmachung unter IX. genannte E-Mail-Adresse (aus-

schließlich an: gremienwahlen@dhbw.de) oder schriftlich bei der zuständigen Wahlleitung zu 

stellen, die über den Berichtigungsantrag entscheidet. Die Entscheidung muss spätestens am 
31. Arbeitstag vor dem (ersten) Wahltag, am 15. Mai 2026, ergehen. 

 
4. Die Satzung der Dualen Hochschule Baden-Württemberg zur Durchführung der Wahlen zu den 

Gremien Senat, Örtlicher Hochschulrat an den Studienakademien, DHBW CAS-Rat und Örtli-

cher Senat an den Studienakademien einschließlich der Vierten Änderungssatzung (DHBW  Gre-

mienWahlO) kann jederzeit auf der Website zu den Gremienwahlen unter nachfolgendem Link 

eingesehen werden: 

https://www.dhbw.de/gremienwahlen-2026  
 

V. Form und Inhalt der Wahlbewerbungen 

1. Die Wahlberechtigten werden aufgefordert, für die Wahl zu allen Gremien ab Mittwoch, 20. Mai 
2026 und bis spätestens Donnerstag, 28. Mai 2026, 15:30 Uhr, ihre Wahlbewerbung online unter 

Nennung der konkreten Wählergruppe durch Ausfüllen des Formulars im Bewerbertool unter fol-

gendem Link einzureichen: 

https://www.dhbw.de/gremienwahlen-2026   

2. Es können nur form- und fristgerecht eingereichte Wahlbewerbungen berücksichtigt werden. 

3. Wahlbewerber*innen können nicht Mitglieder eines Wahlorgans sein. 

4. Ein*e Wahlbewerber*in darf sich pro Gremienwahl nur für eine Wählergruppe bewerben. 

5. Mitglieder eines anderen Wahlorgans können nicht Mitglieder des Wahlprüfungsausschusses 

sein. 

6. Für jede*n Wahlbewerber*in ist anzugeben 
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a) Familienname und Vorname, 

b) Amts- und Funktionsbezeichnung, 

c) bei Studierenden die Matrikel-Nummer und die Studienrichtung, 

d) eine gültige E-Mail-Adresse zur Sicherstellung der weiteren Kommunikation, 

e) die Zustimmung für die Weitergabe seiner*ihrer Daten an den Anbieter der Online-Wahl. 

7. Die Zurücknahme einer Wahlbewerbung ist nur bis zum Ablauf der Einreichungsfrist für die Wahl-

bewerbungen zulässig (28. Mai 2026, 15:30 Uhr). 

8. Nach Ablauf der Einreichungsfrist können fehlende oder ungültige Unterschriften der vertre-

tungsberechtigten Personen der Dualen Partner nicht mehr behoben werden. Ist eine Wahlbe-

werbung unter einer Bedingung abgegeben, gilt dies entsprechend. 

9. Behebbare Mängel bei Wahlbewerbungen müssen spätestens am 09. Juni 2026, 15:30 Uhr be-

seitigt sein. 

10. Die zu Wahlvorschlägen zusammengefassten Wahlbewerbungen werden am 16. Juni 2026 in 

Form der „Amtlichen Bekanntmachungen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg" bekannt-

gemacht. 

11. Sofern einer Wählergruppe nicht mehr Mitglieder angehören, als Vertreter*innen zu wählen sind, 

werden diese ohne Wahl Mitglied des Gremiums. 

 
 

Informationen zu Mitglieder- und Wählergruppen sowie Hinweise für Wahlberechtigte, die 
mehreren Mitglieder- oder Wählergruppen angehören: 

Mitgliedergruppen bestimmen sich nach § 10 Absatz 1 LHG. Mitgliedergruppen sind an der DHBW: 

 Hochschullehrer*innen; 

 Akademische Mitarbeiter*innen; 

 Sonstige Mitarbeiter*innen; 

 Studierende; 

 Duale Partner (§ 65 c Absatz 2 LHG). 
 
 

Wählergruppen entstehen nach § 2 Absatz 2 GremienWahlO je nach den Bestimmungen zur Wahl 

eines konkreten Gremiums durch Unterteilung einer Mitgliedergruppe nach Zugehörigkeit zu einem 

Studienbereich und einer Studienakademie, Außenstelle, zentralen Einheit im Sinne des 

§ 15 Absatz 8 LHG oder zum Präsidium der DHBW. 

Wählergruppen sind an der DHBW beispielsweise: 

 Akademische Mitarbeiter*innen des Studienbereichs Technik für die Örtliche Senatswahl; 
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 Studierende der DHBW Ravensburg für die zentrale Senatswahl. 
 
 

Wahlberechtigte, die mehreren Mitgliedergruppen angehören, sind nur in einer Mitgliedergruppe 

wahlberechtigt und müssen bis zum Abschluss des vorläufigen Wählerverzeichnisses (05. Mai 2026) 

erklären, ob sie bei den Hochschullehrer*innen, Akademischen / sonstigen Mitarbeiter*innen oder 

Studierenden wählen (und wählbar sein) wollen. Wird keine Erklärung abgegeben, bestimmt sich 

die Mitgliedergruppe nach der Reihenfolge der in § 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 5 LHG aufge-

führten Gruppen: 

 
1. Hochschullehrer*innen, 

2. Akademische Mitarbeiter*innen, 

3. Studierende, 

4. Sonstige Mitarbeiter*innen. 
 
 

Der zuerst genannten Mitgliedergruppe, die auf die Person zutrifft, wird sie bei Verzicht einer Erklä-

rung automatisch zugewiesen. 

 
Die Mitgliedergruppen sind für alle zum selben Zeitpunkt stattfindenden Wahlen dieselben, es sei 

denn eine Mitgliedergruppe ist nicht für alle Wahlen etabliert. 

 
Wahlberechtigte, die mehreren Wählergruppen angehören (z.B. Akademische Mitarbeiterin in Tech-

nik und Wirtschaft), sind nur in einem Studienbereich wahlberechtigt und müssen bis zum Abschluss 

des vorläufigen Wählerverzeichnisses (05. Mai 2026) erklären, in welchem Studienbereich sie mit-

wählen (und wählbar sein) wollen. Geben sie keine Erklärung ab, bestimmt sich die Wahlberechti-

gung nach der Reihenfolge der in § 17 Absatz 3 Grundordnung der DHBW aufgeführten Studienbe-

reiche: 

 
1. Fakultät für Wirtschaft, 

2. Fakultät für Technik, 

3. Fakultät für Sozialwesen, 

4. Fakultät für Gesundheit. * 
 
 

*Der Studienbereich Gesundheit ist nur auf zentraler Ebene und nur für die Hochschullehrer*innen 

relevant. D.h. nur für den zentralen Senat wählen Hochschullehrer*innen für den Studienbereich 

Gesundheit. Es gibt damit Hochschullehrer*innen, die für die Wahl zum zentralen Senat einem an-

deren Studienbereich angehören als für die Wahlen der örtlichen Gremien wie Örtlicher Senat und 

Örtlicher Hochschulrat. 
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Der zuerst genannten Wählergruppe, die auf die Person zutrifft, wird sie bei Verzicht einer Erklärung 

automatisch zugewiesen. 

 
Die Wählergruppen sind für alle zum selben Zeitpunkt stattfindenden Wahlen dieselben, es sei denn 

eine Wählergruppe ist nicht für alle Wahlen etabliert. 

 
 
 
 

VI. Zentraler Wahlausschuss und zentraler Wahlprüfungsausschuss 

1. Zu den Mitgliedern des zentralen Wahlausschusses wurden bestellt: 

 Herr Jörg Pahlenberg, Vorsitzender, DHBW Präsidium, Friedrichstr. 14, 70174 Stutt-
gart, Tel.: 0711 320 660 – 2109 E-Mail: gremienwahlen@dhbw.de 

 Frau Christine Bauer, Stv. des Vorsitzenden, DHBW Heilbronn, Bildungscampus 4, 
74076 Heilbronn, Tel.: 07131 / 1237 – 15701, E-Mail: gremienwahlen@dhbw.de 

 Frau Margarite Hoffmann, Beisitzerin, DHBW Präsidium, Friedrichstr. 14, 70174 
Stuttgart, Tel.: 0711 / 320660 – 2111,  
E-Mail: margarite.hoffmann@dhbw.de 

 Herr Jochen Enslin, Beisitzer, Präsidium, Friedrichstraße 14, 70174 Stuttgart, Tel.: 
0711 / 320660 - 2098, E-Mail: jochen.enslin@dhbw.de 

 Frau Frieda Wall, Beisitzerin, Präsidium, Friedrichstraße 14, 70174 Stuttgart, Tel.: 
0711 / 320660 – 2091, E-Mail: frieda.wall@dhbw.de 

 Frau Sarah Rothfischer, Beisitzerin, Präsidium, Friedrichstr. 14, 70174 Stuttgart, 
Tel.: 0711 / 320660 – 2051, E-Mail: sarah.rothfischer@dhbw.de 

 

2. Zu den Mitgliedern des zentralen Wahlprüfungsausschusses wurden bestellt: 

 Frau Barbara Müller, Präsidium, Friedrichstraße 14, 70174 Stuttgart, 
Tel.: 0711 / 320660 - 2011, E-Mail: barbara.mueller@dhbw.de 

 Frau Tamara Bender-Zartmann, Präsidium, Friedrichstraße 14, 70174 Stuttgart, 
Tel.: 0711 / 320660 - 2016, E-Mail: bender-zartmann@dhbw.de 

 Frau Diana Allen-Blind, Präsidium, Friedrichstraße 14, 70174 Stuttgart, 
Tel.: 0711 / 320660 - 2077, E-Mail: diana.allen-blind@dhbw.de  
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VII. Wahlleitungen und Zuständigkeiten 

1. Zentrale Wahlleitung 
 Wahlleiter / 

Stellvertreterin 
Adresse E-Mail 

 
 

DHBW 

 

Herr 
Jörg Pahlenberg  

Friedrichstraße 14 
70174 Stuttgart 
Tel.: 0711 320660-2109  

 
 
gremienwahlen@dhbw.de 

Frau 

Christine Bauer 

Bildungscampus 4, 
74076 Heilbronn 
Tel.: 07131 / 1237-15701 

 
 
gremienwahlen@dhbw.de 

 
 

2. Örtliche Wahlleitungen 
 

Standort Wahlleiter(in) 
bzw. 

Stellvertreter(in) 

Adresse E-Mail 

 
 

DHBW 

Heidenheim 

Frau 
Jasmin Jope 

Marienstraße 20, 
89518 Heidenheim 
Tel.: 07321/2722-128 

gremienwahlen@dhbw-heiden-
heim.de 

Herr 
Thorsten 
Woisetschläger 

Marienstraße 20, 
89518 Heidenheim 
Tel.: 07321/2722-127 

gremienwahlen@dhbw-heiden-
heim.de 

 
 

DHBW 

Karlsruhe 

Frau 
Anna Geisler 

Erzbergerstr. 121, 
76133 Karlsruhe 
Tel.: 0721/9735-631 

gremienwahlen@dhbw-karls-
ruhe.de 

Frau 
Annika Link 

Erzbergerstr. 121 
76133 Karlsruhe Tel.: 
0721 / 9735-760 

gremienwahlen@dhbw-karls-
ruhe.de 

 
 
 

DHBW Lörrach 

Herr 
Bernd Juraschko 

Hangstraße 46-50, 
79539 Lörrach 
Tel.: 07621/2071-161 

gremienwahlen@dhbw-loer-
rach.de 

Herr 
Thomas Graf 

Marie-Curie-Straße 4, 
79539 Lörrach 
Tel.: 07621/2071-276 

gremienwahlen@dhbw-loer-
rach.de 

 
DHBW 

Mannheim 

Frau 
Kristina Kohr 

Coblitzallee 1-9, 
68163 Mannheim Tel.: 
0621/41050-1507 

gremienwahlen@dhbw-mann-
heim.de 

Frau Yvonne 
Melchior-Korn-
meier 
Helene Eier-
mann 

Coblitzallee 1-9, 
68163 Mannheim Tel.: 
0621/41050-1442 
0621/41050-1448 

gremienwahlen@dhbw-mann-
heim.de 

DHBW Mosbach 

mit Campus Bad 

Mergentheim 

Herr Axel Hecker Lohrtalweg 10 
74821 Mosbach Tel.: 
06261 / 939-559 

gremienwahlen@mos-
bach.dhbw.de 

Herr 
Timo Lauer 

Lohrtalweg 10 
74821 Mosbach Tel.: 
Tel.: 06261 939-449 

gremienwahlen@mos-
bach.dhbw.de 
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DHBW 

Heilbronn 

Frau 
Dr. Christine Bauer 

Bildungscampus 4 
74076 Heilbronn 
Tel.: 07131/1237- 
15701 

gremien@heilbronn.dhbw.de 

Frau 
Sabine Vogt 

Bildungscampus 4 
74076 Heilbronn 
Tel.: 07131/1237- 
1051 

gremien@heilbronn.dhbw.de 

 
DHBW 

Ravensburg 

mit Campus 

Friedrichshafen 

Herr 
Andreas Reutter 

Marienplatz 2 
88212 Ravensburg 
Tel.: 0751/18999- 
2160 

gremienwahlen@dhbw-ravensburg.de 

Frau 
Sabine Wiggenhauser 

Fallenbrunnen 2 
88045 Friedrichshafen 
Tel.: 07541/2077 
- 117  

gremienwahlen@dhbw-ravensburg.de 

DHBW Stuttgart 

mit Campus 

Horb 

Frau  
Ellen Galow 

Rotebühlstraße 133 
70197 Stuttgart 
Tel.: 0711 1849 820 

gremienwahlen@dhbw-stuttgart.de 

Frau 
Sandra Gapp 

Rotebühlstraße 133 
70197 Stuttgart 
Tel.: 0711 1849 659 

gremienwahlen@dhbw-stuttgart.de 

Frau  
Anne Wörner 

Florianstr. 15 
72160 Horb 
Tel.: 07451 521 126 

gremienwahlen@dhbw-stuttgart.de 

 
 

DHBW Villingen- 

Schwenningen 

Frau 
Nicole Maier 

Erzbergerstr. 17, 
78054 Villingen- 
Schwenningen Tel.: 
07720/3906-129 

gremienwahlen.vs@dhbw.de 

Frau 
Anja Kehrer 

Friedrich-Ebert-Str. 30, 
78054 Villingen- 
Schwenningen 
Tel.: 07720/3906-170 

gremienwahlen.vs@dhbw.de 

 
 

DHBW 

CAS 

Herr 
Dr. Martin  Backfisch 

Bildungscampus 13, 
74076 Heilbronn 
Tel. 07131/3898-211 

wahlvorstand@cas.dhbw.de 

Herr 
Chris Neumann 

Bildungscampus 13, 
74076 Heilbronn 
Tel. 07131/3898-209 

wahlvorstand@cas.dhbw.de 
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3. Zuständigkeiten 
Finden Wahlen zum Senat und zu örtlichen Gremien als Online-Wahlen gleichzeitig statt, ist die 

zentrale Wahlleitung zuständig. Diese kann die Zuständigkeiten für bestimmte Teile einer Wahl auf 

die örtlichen Wahlorgane übertragen. Die Zuständigkeitsverteilung wird wie folgt vorgenommen: 

 
Zentrale Wahlleitung: 

 Bekanntmachung der Wahlen in den „Amtlichen Bekanntmachungen der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg" 

 Erstellung des Gesamtwählerverzeichnisses 

 Einsichtnahme in die Wählerverzeichnisse über das Online-Wahlsystem 

 Einsichtnahme in die Registrierungen für die Wählerverzeichnisse 

 Entscheidung und Mitteilung über Berichtigungsanträge der Wählerverzeichnisse 

 Änderung der Wählerverzeichnisse und des Gesamtwählerverzeichnisses 

 Endgültiger Abschluss des Gesamtwählerverzeichnisses 

 Entgegennahme der Wahlbewerbungen bzgl. der zentralen und der örtlichen Gremien 

 Beseitigung der Mängel bei Wahlbewerbungen bzgl. der zentralen Gremien 

 Zusammenführung der Bewerber*innen für jede Wählergruppe zu Wahlvorschlägen bzgl. der 
zentralen Gremien 

 Bekanntmachung der Wahlvorschläge 

 Behebung von Störungen der Online-Wahl 

 Erstellung der Stimmzettel 

 Benachrichtigung und Bestellung der Gewählten bzgl. der zentralen Gremien 

 Bekanntmachung des Wahlergebnisses 

 Aufbewahrung der Wahlunterlagen 

 Entgegennahme von Widersprüchen gegen die Wahl gem. Punkt VIII. in dieser Bekanntma-
chung  

 
Örtliche Wahlleitungen:** 

 Bekanntmachung der Wahlen in geeigneter Weise an den Studienakademien 

 Erstellung, vorläufiger Abschluss der Wählerverzeichnisse und Vorlage bei der zentralen 
Wahlleitung 

 Einsichtnahme in die Registrierungen für die Wählerverzeichnisse 

 Änderung der Wählerverzeichnisse 

 Endgültiger Abschluss der Wählerverzeichnisse und Vorlage bei der zentralen Wahlleitung 

 Entgegennahme der Wahlbewerbungen bzgl. der örtlichen GremienEntscheidungen zum 
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Erlöschen und Ruhen der Mitgliedschaft, Eintritt von Nachrückern und Ersatzmitgliedern und 
Nachwahl betreffend die zentralen Gremien. 

  
 Beseitigung der Mängel bei Wahlbewerbungen bzgl. der örtlichen Gremien 

 Zusammenführung der Bewerber*innen für jede Wählergruppe zu Wahlvorschlägen bzgl. der 
örtlichen Gremien 

 Benachrichtigung und Bestellung der Gewählten bzgl. der örtlichen Gremien 

 Entscheidungen zum Erlöschen und Ruhen der Mitgliedschaft, Eintritt von Nachrückern und 
Ersatzmitgliedern und Nachwahl betreffend die örtlichen Gremien. 

**Für die Senatswahl ist die zentrale Wahlleitung zugleich örtliche Wahlleitung. 

Zentraler Wahlausschuss: 

 Beschlussfassung über die Zulassung der Wahlbewerbungen bzgl. der zentralen Gremien 
mit Protokoll über die Sitzung des Wahlausschusses 

 Endprüfung der Wahlvorschläge bzgl. der örtlichen und der zentralen Gremien 

 Stimmabgabe bei Online-Wahlen 

 Beginn und Ende der Abstimmungszeit bei der Online-Wahl 

 Behebung von Störungen der Online-Wahl 

 Zeitpunkt der Ermittlung der Abstimmungsergebnisse 

 Ermittlung der ungültigen Stimmzettel 

 Ermittlung der ungültigen Stimmen 

 Feststellung des Wahlergebnisses und Niederschrift. 
 

Örtliche Wahlausschüsse:*** 

 Beschlussfassung über die Zulassung der Wahlbewerbungen bzgl. der örtlichen Gremien mit 
Protokoll über die Sitzung des Wahlausschusses. 

 

***Für die Senatswahl ist der zentrale Wahlausschuss zugleich örtlicher Wahlausschuss. 
 
 

Zentraler Wahlprüfungsausschuss: 

Bei gleichzeitiger Durchführung von Wahlen zum Senat und zu örtlichen Gremien als Online-Wahlen 

wird ausschließlich ein zentraler Wahlprüfungsausschuss bestellt (§ 40 Absatz 1 DHBW Gremien-

WahlO). Der Kanzler der DHBW hat den unter Punkt VI. in dieser Bekanntmachung benannten 

Wahlprüfungsausschuss bestellt. 
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VIII. Widerspruch gegen die Wahl 
Wahlberechtigte können gegen die Wahl binnen eines Monats nach der Bekanntmachung des Wahl-

ergebnisses unter Angabe der Gründe bei der zentralen Wahlleitung schriftlich oder zur Niederschrift 

Widerspruch erheben. Nach Ablauf der Widerspruchsfrist können weitere Widerspruchsgründe nicht 

mehr geltend gemacht werden. 

 

IX. Weitere Informationen zur Wahl und E-Mail-Adresse für die Kommunikation während 
des Wahlverfahrens 

Unter https://www.dhbw.de/gremienwahlen-2026 können Sie sich über die Wahl und die Modalitä-

ten zur Wahl informieren. 

Für die E-Mail-Kommunikation ist während des gesamten Wahlverfahrens ausschließlich zu ver-

wenden: gremienwahlen@dhbw.de 
 
 

Stuttgart, 15. April 2026 
 
 
 
 
 
 

 

Jörg Pahlenberg Christine Bauer 
- Zentraler Wahlleiter - - Stellvertreterin des zentralen Wahlleiters - 


